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PREKÄRES LEBEN, PREKÄRE FORSCHUNGSLAGE –
ZUR NOTWENDIGKEIT EINER INTEGRIERENDEN 

PERSPEKTIVE AUF FLUCHTMIGRATION

KARIN SCHERSCHEL

Die Situation von Flüchtenden wird in unterschiedlichen thematischen 
Kontexten exemplarisch angeführt, um sozialen Ausschluss, Schutz- und 
Rechtlosigkeit in ihren extremsten Folgen deutlich zu machen. Begibt 
man sich allerdings auf die Suche nach empirischen und theoretischen 
Analysen, dann stellt man fest, dass die Forschungslage äußert unzurei-
chend ist und Flüchtende als Zuwanderungsgruppe kaum sichtbar sind. 
Sie sind in der Aufnahmegesellschaft nicht vorgesehen und unter ande-
rem deshalb auch nicht Gegenstand von soziologischen Überlegungen.

Der Beitrag beschäftigt sich mit Fluchtmigration unter vier Perspek-
tiven: (1) Eine Skizze der Aufnahmesituation wird die Lage von Flüch-
tenden mit ungesichertem Aufenthalt zumindest in Ansätzen sichtbar 
machen. Sie sind in allen Lebensbereichen elementaren Einschränkun-
gen unterworfen. Ihr Zugang zu Arbeit, Bildung, gesundheitlicher Ver-
sorgung, Wohnraum und Ernährung ist restringiert. Sie führen ein prekä-
res Leben. (2) Da sie für eine Integration nicht vorgesehenen sind, sind 
sie in der Migrationssoziologie, deren Fokus auf Integration und 
Arbeitsmigration liegt, auch mehr oder weniger unsichtbar. (3) Explizit 
Gegenstand von theoretischen Überlegungen sind Flüchtende in Baum-
ans (2005) globalisierungskritischen Überlegungen und Agambens 
(2001) Ausführungen zur Diskrepanz von Menschen- und Bürgerrech-
ten. Dieser Diskurs wird sowohl auf seinen konstruktiven als auch kon-
traproduktiven Beitrag im Umgang mit Fluchtmigration diskutiert.  
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Deutlich wird hier, dass Flüchtende nur als absolut ausgeschlossene
rechtlose Gruppe in den Blick kommen. Dass diese Konzeption nicht der 
Heterogenität von Lebenssituationen in der Flucht gerecht wird, wenn 
nicht herrschende Kategorien festschreibt, wird sichtbar, wenn man den 
Blick auf bestimmte Phänomene der Fluchtmigration, nämlich die pre-
käre Situation am Arbeitsmarkt richtet. (4) Deshalb soll in einem letzten 
Schritt überlegt werden, wie FluchtmigrantInnen in Prekarisierungsde-
batten konzeptionell verortet werden können.  

Fluchtmigration ist sehr vielgestaltig, Flüchtlinge sind eine sehr he-
terogene Gruppe und Prekarisierung meint hier bedeutend mehr als eine 
ungesicherte Arbeitsmarktposition. Der marginale gesellschaftliche Sta-
tus von Flüchtenden reproduziert sich in der Wissenschaft, wenn ihre 
prekäre Lebenssituation nicht systematisch in Diskurse über soziale Ge-
fährdungen und sozialen Ausschluss miteinbezogen wird.  

1.  Prekäres Leben in der  Fluchtm igra t ion 

Bilder von Flüchtlingselend in Extremsituationen sind medial von Zeit 
zu Zeit präsent. Vom Fluchtalltag im Bemühen um Anerkennung im 
Aufnahmeland ist dagegen kaum etwas bekannt. Sich mit der sozialen 
Situation von FluchtmigrantInnen zu beschäftigen, bedeutet sowohl ein 
Zusammentragen von verstreuten Einzelarbeiten und Stellungnahmen 
als auch eine Auseinandersetzung mit rechtlichen Aspekten von Zuwan-
derung. Zu Recht bezeichnet Seukwa (2007) den Stand der Flüchtlings-
sozialforschung als mangelhaft und weist darauf hin, dass die wenigen 
Einzelstudien mit einem niedrigen symbolischen Wert im wissenschaft-
lichen Milieu einhergehen (vgl. Seukwa 2007: 1). Inhaltlich werden vor 
allem die Unterbringungsbedingungen, die gesundheitliche Versorgung 
und der Zugang zum sowie die Lage am Arbeitsmarkt beschrieben. Eher 
selten handelt es sich um Arbeiten, die in theoretische Kontexte einge-
bettet sind. Bestandsaufnahmen wie die – um nur zwei zu nennen – von 
Kühne/Rüßler (2000) oder Foda/Kadur (2005) leisten gleichwohl einen 
wertvollen Beitrag, da sie Diskriminierung und gesellschaftlichen Aus-
schluss von FluchtmigrantInnen in Deutschland überhaupt „sichtbar“ 
machen.

Setzt man eine Differenzierung in unterschiedliche Partizipations-
chancen voraus, die mit dem Aufenthaltsstatus verknüpft sind, dann be-
finden sich FluchtmigrantInnen mit ungesichertem Aufenthalt am 
untersten Ende des hierarchischen Gefüges. Migrationsregime definieren 
klare Unterscheidungen zwischen einzelnen Zuwanderungsgruppen 
(Migrationsbericht 2005) und zwischen Arbeits- und Asylmigration. 
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Folgt man Mohr (2005: 387), dann können die unterschiedlichen aufent-
haltsrechtlichen Statuspositionen von MigrantInnen vier Hauptgruppen 
zugeordnet werden: (1) MigrantInnen mit sofortigem Zugang zur Staats-
bürgerschaft, (2) Zuwanderer mit gesichertem Aufenthaltsstatus (De-
nizens), (3) nachziehende Familienangehörende, ArbeitsmigrantInnen
und (4) eine Gruppe von MigrantInnen mit schlechten Aussichten auf 
eine Verfestigung des Status. Mohr nennt diese im Anschluss an Cast-
les/Davidson (2000) Margizens. Zu den Margizens zählen zweifelsohne 
die FluchtmigrantInnen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus. Sind 
Flüchtlinge anerkannt, zählen sie zu den Denizens.  

Der Abschreckungsgedanke bestimmt seit den frühen 1980er Jahren 
in Deutschland maßgeblich die juristische Entwicklung (vgl. Nuscheler 
2004; Neubauer 1995). Der so genannte Asylkompromiss von 1992 
hebelt quasi das Grundrecht auf Asyl u. a. dadurch aus, dass der Flucht-
weg nach Deutschland über die so genannte Drittstaatenregelung fak-
tisch unmöglich wurde (vgl. Nuscheler 2004). Ein enormer Rückgang 
der AsylbewerberInnen ist bis heute die Folge. Da die soziale Integra-
tion von FluchtmigrantInnen nicht im politischen Interesse steht, son-
dern eine vorübergehende Versorgung, die sich an die Dauer des Asyl-
verfahrens anlehnt, trägt dieser staatliche Umgang zu einer Anomalisie-
rung ihrer Lebensführung bei (vgl. Bommes 2004a: 22). Im Zuge des 
Verfahrens und der Duldung wird für FluchtmigrantInnen ein transi-
torischer Status implementiert, der sich nicht nur am eingeschränkten 
Zugang zum Arbeitsmarkt1 und zu Bildungsinstitutionen festmachen 
lässt, sondern darüber hinaus durch Programme zur freiwilligen Rück-
kehr (REAG: Reintegration and Emigration Programme for Asylum-
Seekers in Germany und GARP: Government Assisted Repatriation Pro-
gramme) verankert ist, die aus Bundes- und Landesmitteln gefördert und 
mit denen finanzielle Hilfen für Rückkehr und Weiterwanderung geleis-
tet werden.2 Das neue Zuwanderungsgesetz von 2005 sieht zwar Integra-

1 AsylbewerberInnen haben zunächst keinen Zugang zum Arbeitsmarkt. 
Erst nach einem Jahr dürfen sie mit einer Aufenthaltsgestattung oder Dul-
dung einen Antrag auf Arbeitserlaubnis stellen. Im Rahmen des Arbeitser-
laubnisverfahrens (Vorrangprüfung) wird allerdings geprüft, ob für die 
auszuübende Tätigkeit keine bevorrechtigten Arbeitnehmer (Deutsche, 
EU-AusländerInnen, AusländerInnen mit einer Aufenthaltsberechtigung 
etc.) die Stelle besetzen könnten. Es wird weiterhin geprüft, ob die Be-
schäftigung keine negativen Auswirkungen auf den deutschen Arbeits-
markt hat.  

2 Das Informationsblatt zur aktuellen Fassung der Programme der Interna-
tionalen Organisation für Migration nennt die gegenwärtigen Rahmenbe-
dingungen der Programme. Sie dienen laut IMO der freiwilligen Rückkehr 
und Weiterwanderung. http://www.emhosting.de/ kunden/fluechtlingsrat-
nrw.de/system/upload/download_632.pdf, 05.05.2008.  
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tionskurse vor bzw. beinhaltet eine Neukonzeptionierung der Sprachför-
derung, allerdings sind nur „AusländerInnen“ mit dauerhaftem Aufent-
haltsstatus für eine Sprachförderung vorgesehen. Flüchtlinge ohne gesi-
cherten Aufenthaltsstatus bleiben weitestgehend aus der Förderung aus-
geschlossen. Insbesondere die Unterbringung in Zentralen Aufnah-
mestellen und Gemeinschaftsunterkünften bedingen den Ausschluss von 
Öffentlichkeit und tragen zur Isolation der AsylbewerberInnen bei. Die 
Zentralen Stellen zur Unterbringung wurden im Zuge der Asylverfah-
rensgesetze (1982) eingerichtet. Sie sind seit Beginn ihrer Einrichtung 
umstritten und Gegenstand diverser Gerichtsentscheidungen. In diesen 
ging es vorrangig um die Frage, unter welchen Voraussetzungen Auf-
nahmestellen/Gemeinschaftsunterkünfte menschenunwürdig sind und 
Flüchtende demzufolge nicht mehr verpflichtet sind, in solchen Unter-
künften zu wohnen (vgl. Neubauer 1995: 128).3 Die Gebäude bestehen 
in der Mehrzahl aus alten Kasernen, Wohncontainern oder umgebauten 
funktionsuntüchtigen Schiffen. Ihre Einrichtung erfüllt in der Regel 
nicht die verordneten Mindestanforderungen.4 Die Unterkünfte sind der 
öffentlichen Wahrnehmung entzogen (vgl. Pieper 2004; Razavi 2003). 
Verschiedene Studien und Stellungnahmen weisen daraufhin, dass die 
Unterbringungssituation zu physischen und psychischen Erkrankungen 
führt. Nicht selten werden in der Beschreibung der Art und Weise, wie 
FluchtmigrantInnen untergebracht sind, Parallelen zu Goffmans Charak-
teristiken totaler Institutionen gezogen: Die Form der Unterbringungen 
führe zu einer deutlichen Trennung zwischen Innen- und Außenwelt und 
zu einem Bruch der Regeln, die in der Außenwelt gültig sind. In der to-
talen Institution gelten die Regeln, die von einer leitenden Person oder 
Gruppe durchgesetzt werden (vgl. Henning/ Wießner 1982; Behren-
sen/Groß 2004; Dünnwald 2002). Die Bewegungsfreiheit wird nicht nur 
dadurch eingeschränkt, dass sich zentrale Aufnahmestellen und Gemein-
schaftsunterkünfte weit ab von öffentlichen Räumen befinden und nur 
unzureichende Verkehrsanbindungen existieren. Sie wird auch ganz 
elementar durch die so genannte Residenzpflicht eingeschränkt. Die 
Grenzen der politischen Gemeinde der Aufnahmestelle dürfen nicht ver-

3 Das Bundesverfassungsgericht äußerte sich in einer Entscheidung zur Ver-
fassungsmäßigkeit der Unterbringung von Asylbewerbern in Gemein-
schaftsunterkünften zu den Beweggründen des Gesetzgebers. Das Gericht 
hob den Abschreckungscharakter von §§ 20 Abs. 2, 23 AsylVfg a. F. aus-
drücklich hervor und hielt die Intention des Gesetzgebers für verfassungs-
gemäß (vgl. Neubauer 1995: 114). 

4 Mindestanforderungen beziehen sich u. a. auf Mobiliar, Ausstattung und 
sanitäre Anlagen. Eine Kontrolle der Unterkünfte mit Blick auf die Ge-
währleistung der Mindestanforderungen, so ein Ergebnis der Untersuch-
ung von Razavi (2003), findet nicht statt. 
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lassen werden. Der Anspruch auf gesundheitliche Versorgung ist eben-
falls eingeschränkt. Je nach Aufnahmestelle wird die Ernährung über 
Essensmarken verwaltet und organisiert. Sozialleistungen können auf 
das, was „unabweisbar geboten ist“ (§1aAsylbLG), beschränkt bleiben. 
Das kann im Einzelfall das Angebot einer Unterbringung und drei Mahl-
zeiten am Tage heißen (vgl. Behrensen/Groß 2004: 10).  

Ich habe hier nur in Ansätzen skizziert, wie sich die Situation von 
FluchtmigrantInnen mit ungesichertem Aufenthalt gestaltet. Dabei habe 
ich mich vor allem auf die Situationsbeschreibung in der transitorischen 
Phase konzentriert, also bis zu einer potenziellen Anerkennung (oder 
Abschiebung). Diese Phase, die sich für Flüchtlinge über mehrere Jahre 
erstrecken kann, ist deshalb so entscheidend, weil der damit verbundene 
Status der FluchtmigrantInnen von soziologischen Modellen kaum er-
fasst wird. Die Untersuchung von Fluchtmigration ist im Gegensatz zur 
Arbeitsmigration eher Gegenstand von Menschenrechtsdebatten sowie 
politikwissenschaftlicher und juristischer Analysen. Angesiedelt ist sie 
typologisch in einer Grauzone zwischen regulären und irregulären Zu-
wanderungskanälen. Sie ist wenig soziologisch orientiert (vgl. Bommes 
2004a: 14).

2.  Fluchtm igra t ion in der  Migra t ionssoziologie 

Ursachen für die mangelnde Relevanz der Fluchtmigration in der Migra-
tionssoziologie sind zum Teil im Profil der Migrationsforschung selbst 
zu sehen. Zum einen werden migrationspolitische Differenzierungen in 
verschiedene Zuwanderungsgruppen nur unzureichend berücksichtigt. 
Zum anderen fokussiert die Migrationsforschung vor allem Arbeitsmi-
gration und beschäftigt sich mit Integrationsproblemen5 in den Aufnah-
meländern (vgl. Scherschel 2007). Hier geht es zumeist um MigrantIn-
nengruppen aus den klassischen Anwerbeländern und deren Nachkom-
men. Selbst wenn nach Nationalität, Zuwanderungskategorien oder 
Dauer des Aufenthaltes differenziert wird, werden Flüchtlinge nicht als 
Untersuchungsgruppe miteinbezogen (exempl. Hinrichs 2003; Esser 
2001; OECD-Studie 2006; Seibert/Solga 2005; Kalter 2005/2006;  

5 Die Transnationalismusforschung bricht mit dem Integrationsparadigma 
und dem so genannten Containerkonzept des Nationalstaats. Ihre Diagnose 
von Entgrenzungs- und Deterritorialisierungsprozessen besitzt gerade für 
Fluchtmigrationen Relevanz. Allerdings wird auch hier primär die Gruppe 
der ArbeitsmigrantInnen berücksichtigt. Eine transnationale Asylfor-
schung existiert nicht bzw. scheint ungeklärt, wie eine solche Forschung 
überhaupt aussehen könnte (vgl. Bommes 2004a). 
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Granato 2003). Hartmut Essers (2001) Integrationsmodell für moderne 
Gesellschaften sieht z. B. keine Flüchtlinge vor. In seinen Vorschlägen 
für eine Politik der Integration von fremdethnischen Minderheiten will 
er spezielle Problemsituationen, wie „etwa die Ankunft von Flüchtenden 
oder Asylbewerbern“ nicht weiter berücksichtigen (Esser 2001: 68). In 
seiner Integrationsperspektive haben MigrantInnen einen freien Zugang 
zu allen zentralen Institutionen der Gesellschaft. Eine systematische 
Verankerung von nationalstaatlichen Zuwanderungspolitiken, die, wie 
im Falle der Fluchmigration, den freien Zugang zu Arbeitsmarkt und 
Bildungsinstitutionen für diese Gruppe untersagen, bleibt in diesem 
Konzept aus.

Die migrationssoziologischen Überlegungen von Bommes (2004b) 
und Bommes/Halfmann (1994) sind an dieser Stelle weiterführend, sie 
berücksichtigen systematisch Migrationsphänomene im Horizont der 
Entwicklung von Nationalstaaten und Wohlfahrtssystemen. Auch ihre 
Überlegungen orientieren sich an der Arbeitsmigration, gleichwohl kon-
zipieren sie im Gegensatz zu Esser moderne Gesellschaften als national-
staatlich verfasste Gesellschaften. Die moderne Form der formalen 
Gleichheit ist an das Staatsbürgerprinzip geknüpft und entsprechend be-
grenzt. Die Grenzen der sozialen Sicherung sind allerdings nicht territo-
rial festgelegt, d. h. MigrantInnen sind zwar nicht politisch inkludiert, 
aber wohlfahrtsstaatlich. Allerdings sind auch wohlfahrtsstaatliche In-
klusionen nach aufenthaltsrechtlichem Status, wie die Klassifikation von 
Mohr (2005) gezeigt hat, und verschiedenen Integrationspfaden (vgl. 
Davy 2006) hierarchisch zu differenzieren. Diese Differenzierungen sind 
gerade für die Wahrnehmung von Fluchtmigration innerhalb des Migra-
tionsgeschehens wichtig, denn sie machen sichtbar, dass auch der Zu-
gang zu den Systemen der sozialen Sicherung, dem Arbeitsmarkt und 
dem Bildungssystem nicht allen MigrantInnen in gleicher Weise ge-
währt wird. Überlegungen wie die von Bommes/Halfmann sind einer-
seits weiterführend für die Analyse von Fluchtmigration, da sie die na-
tionalstaatlichen Rahmenbedingungen von Inklusionen theoretisch kon-
zeptionell erfassen, andererseits müssen sie dann daraufhin systema-
tisiert werden, wie auch Inklusionen zu differenzieren sind. Erst dann 
werden Flüchtlinge mit ungesichertem Aufenthalt in ihrer prekären Lage 
sichtbar.

FluchtmigrantInnen sind migrationspolitisch zunächst nicht zur Inte-
gration vorgesehen. Sie fallen folgerichtig auch aus dem Raster der Ana-
lysen und dem Blick der Forschenden. Sichtbar werden sie erst wieder 
als Denizens, also wenn sie anerkannt sind. Während die Anerkennung 
auf Asyl (und damit verbunden der Zugang zu gesellschaftlich wertvol-
len Ressourcen) nur wenigen vorbehalten bleibt, ist die Situation von 
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vielen Flüchtenden durch Schutz- und Rechtlosigkeit charakterisiert. 
Dieser Umstand ist zentral für die Überlegungen von Bauman und 
Agamben.  

3.  Flüchtl inge zwischen Abfa l l   
 und bloßem  Leben 

Bauman (2005) und Agamben (2001) thematisieren die absolute Recht- 
und Wertlosigkeit des Flüchtenden. In Baumans kulturpessimistischen 
Überlegungen analysiert er die Situation von Flüchtenden im Horizont 
der Globalisierung. Für ihn symbolisieren Flüchtlinge den Abfall der 
Moderne par excellence. Von den politischen Eliten werden sie in den 
Wohlstandsgesellschaften zur politischen Mobilisierung von law and or-
der und als Sündenböcke instrumentalisiert. In den Augen derer, die dem 
Globalisierungsprozess mit Sorge und Angst um die eigene Sicherheit 
gegenüberstehen, sind sie bedrohliche Zeichen der Globalisierung und 
Vorboten von Krieg und Zerstörung. Laut Bauman bildet sich ein globa-
ler Raum heraus, der zum einen mafiöse Strukturen expandieren lässt 
und zum anderen keine demokratischen Instanzen besitzt. Folgen dieser 
rechtlosen globalen Sphären sind u. a. Flüchtlingslager, die auf geogra-
phischen Karten nicht erscheinen und in denen Menschenrechte nicht 
existieren. Die Metapher des Abfalls markiert, dass Flüchtende keinerlei 
„Verwertung“ mehr finden und auf keine Rechte zurückgreifen können. 

Ähnlich wie Bauman macht Agamben (2001) die absolute Recht- 
und Schutzlosigkeit des Flüchtlings zum Thema. Er greift dabei Hannah 
Arendts (1943) viel zitierten Essay „Wir Flüchtlinge“ auf. Arendt macht 
darin auf eine Welt aufmerksam, in der im Angesicht von Flucht und 
fehlender nationaler Zugehörigkeit bloße menschliche Wesen schon eine 
geraume Zeit nicht mehr existieren. Agamben betont die Aktualität von 
Arendts Denken: Das Menschenrecht verliert gerade dann seinen Wert, 
wenn es nicht als Recht des Bürgers/der Bürgerin einklagbar ist. So for-
muliert Agamben (2001: 27): „Dass es für etwas wie den reinen Men-
schen an sich in der politischen Ordnung des Nationalstaats keinen auto-
nomen Raum geben kann, ist um so evidenter, wenn man die Tatsache 
berücksichtigt, dass der Flüchtlingsstatus selbst im günstigsten Fall im-
mer als ein provisorischer Zustand angesehen wurde […]. Ein auf Dauer 
angelegter Status des Menschen an sich ist im Recht des Nationalstaats 
nicht denkbar“. Der Flüchtling ist in Agambens Perspektive der Wider-
gänger der antiken Rechtsfigur des homo sacer. Die menschliche Exis-
tenz ist in dieser Figur des römischen Strafrechts auf das bloße Leben 
(naked status) reduziert. Gegenwärtig sind es, folgt man Agamben, die 
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zones d’attentes oder die vorübergehend eingerichteten Flüchtlings-
unterkünfte, in denen der homo sacer im Flüchtling wieder dadurch le-
bendig wird, dass verstaatlichte rechtsfreie Räume entstehen.

Gemein ist Baumans und Agambens Interpretationen, dass sie – 
wenn auch unterschiedlich – die Frage nach dem Wert der menschlichen 
Existenz jenseits von sozialen Anerkennungsverhältnissen und legitimen 
Klassifikationen aufwerfen. Flüchtende sind faktisch Menschenrechts-
verletzungen und ungeheuerlicher Gewalt ausgesetzt. Das Sterben an der 
europäischen Grenze stellt nur ein Beispiel dafür da, dass Europa rechts-
freie Räume an seinen Grenzen konstituiert hat, die einer Vielzahl von 
Menschen das Leben kosten. Die Umsetzung von Menschenrechten 
scheitert immer wieder an den Türen von Nationalstaaten.

Allerdings lassen beide Ansätze keine Differenzierungen zu, die je-
doch empirisch existieren. Ihr Fokus ist die totale Aussichts- und Recht-
losigkeit, womit einerseits eine zentrale Realität von Fluchtmigration 
sichtbar wird. Analysen verschiedener afrikanischer Flüchtlingslager, 
wie Inhetveen (2006) sie empirisch durchgeführt hat, zeigen gleichwohl, 
dass diese in ihrer Organisation und Struktur durchaus heterogen und 
keine rechtsfreien Räume sind. Der Status Flüchtling kann dann auch 
den Zugang zu wertvollen Ressourcen eröffnen. Seukwa (2005) ermittelt 
in seiner qualitativen Analyse von Flüchtlingsbiographien einen Habitus 
der Überlebenskunst, der es jungen Flüchtlingen ermöglicht, trotz 
schwierigster Rahmenbedingungen erfolgreich in ihrer Umwelt zu agie-
ren. Binder und Tosic (2005) analysieren in einer Fallstudie über bosni-
sche Frauen in einem Flüchtlingslager die sozialen Transformationen der 
Geschlechterverhältnisse. Sie betonen in ihrer Analyse: „[It] is a false 
conception that refugees can passively receive aid, and they are not able 
– in spite of difficult conditions – actively to shape their life after the 
flight. The step from the obvious need of help to a silent implication of 
the incapability of refugees of taking action is a small one“ (Binder/ 
Tosic 2005: 611).

Bei Bauman besteht zudem die Gefahr, dass er mit seiner Metapho-
rik des Abfalls herrschende Zuschreibungen und Abwertungen von 
Flüchtenden reproduziert. Die Analogisierung mit Abfall schreibt den 
Gedanken des wert- und deshalb aussichtslosen Schicksals eher fest. Zu-
dem werden die Relevanz zivilgesellschaftlicher Kämpfe und die Bedeu-
tung von Institutionen wie dem UNHCR unsichtbar, wenn Bauman 
einen globalen Raum ohne jedes Recht imaginiert. In der Perspektive 
Baumans und Agambens werden Flüchtlinge nur als rechtlose und wert-
lose Existenzen beschrieben. Fluchtphänomene sind allerdings viel hete-
rogener, Flüchtlinge kommen auch in Aufnahmegesellschaften faktisch 
vor. Sie leben und arbeiten dort zumeist unter prekären Bedingungen. 
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Ich schließe deshalb einige Überlegungen darüber an, welchen Ort 
Flüchtlinge in der Prekarisierungsdebatte finden könnten.  

4.  Verordnete Prekar ier ,
 verordnete Überzähl ige!  

Die Debatten um Prekarisierung und die so genannten „Überflüssigen“ 
oder „Überzähligen“ sind deshalb für eine Auseinandersetzung mit 
Fluchtmigration interessant, weil sie sich mit gesellschaftlichen Gefähr-
dungsprozessen beschäftigen. Diese Debatte hat wesentliche Impulse 
durch Robert Castels Analysen des Wandels der Lohnarbeit erhalten. 
Castel (2000) entwirft ein Drei-Zonen-Modell der (Des-)Integration, das 
sich über den jeweiligen Grad der Kopplung der drei Hauptachsen 
Arbeit, soziale Sicherheit und soziale Beziehungen konstituiert. „Das so 
aufgespannte Koordinatensystem umfasst Zonen unterschiedlicher Dich-
te der sozialen Verhältnisse, die Zone der Integration, die Zone der Ver-
wundbarkeit, die Zone der Fürsorge und die Zone der Exklusion  
oder vielmehr der Entkoppelung.“ (Castel 2000: 360). In der Zone der 
Entkoppelung befinden sich „die Überzähligen“. Ihnen fehlen selbst die 
Eintrittskarten für die unteren sozialen Positionen im gesellschaftlichen
Gefüge. Überzähligkeit symbolisiert nicht nur die soziale Lage einer 
Gruppe, sondern ihr Ausmaß ist gleichsam Ausdruck eines Prozesses, in 
dem die Integrations- und Kohäsionskraft moderner Gesellschaften ins-
gesamt zur Disposition steht (vgl. Castel 2000: 13; Kronauer 2004). Im 
Zentrum der Analyse des Wandels der Lohnarbeit steht die Feststellung, 
dass das Normarbeitsverhältnis immer weiter an Bedeutung verliert und 
stattdessen atypische (prekäre) Arbeitsverhältnisse zunehmen. Da sich 
historisch um das Normarbeitsverhältnis ein System sozialer Sicherung 
herausbildete, gerät auch dieses aus den Fugen. Dörre et. al. (2004) ver-
orten ihre empirischen Analysen zur Prekarisierung in Deutschland in 
Castels Modell und tragen so zu seiner Differenzierung bei. Prekarisie-
rung wird hier als Kontrollinstrument gedeutet, das (1) restrukturierende 
und disziplinierende Wirkungen auf gesellschaftliche Verhältnisse hat 
und sich (2) auf die psychischen Dispositionen der Individuen auswirkt 
(vgl. Brinkmann et al. 2006; Dörre et al. 2004, 2006; Bourdieu 1998).6

Migrationsphänomene werden im Prekarisierungsdiskurs dadurch 
zum Thema, dass MigrantInnen überproportional in Beschäftigungsver-

6 Die Sorge um den Arbeitsplatz kann sich auf das Anspruchsverhalten von 
Individuen in mehrfacher Hinsicht auswirken. Überangepasstheit am 
Arbeitsplatz oder rechtspopulistische Deutungen sind mögliche Verarbei-
tungsmuster gesellschaftlicher Prekarisierungsprozesse. 
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hältnissen mit niedriger Entlohnung und instabilen Rahmenbedingungen 
arbeiten. Dass Prekarisierung zu einer politischen und medial wirksamen 
Formel auch außerhalb wissenschaftlicher Diskurse geworden ist, fußt 
nicht auf der Tatsache, dass prekäre Arbeitsverhältnisse ein gänzlich 
neues Phänomen sind, sondern darauf, dass das Ausmaß prekärer oder 
als prekär definierter Arbeitsverhältnisse die sozial akzeptierten Grenzen 
zu überschreiten beginnt. Dabei können gerade MigrantInnen als „un-
sichtbare Prekarier“ der ersten Stunde gelten, da ihre Lebens- und Ar-
beitssituation im Zuge der Arbeitsmigration schon länger durch prekäre 
Arbeitsverhältnisse bestimmt ist.

Die Situation von Flüchtenden am Arbeitsmarkt ist bislang nur un-
zureichend untersucht: Die wenigen Lokalanalysen beziehen sich auf 
einzelne Bundesländer und Städte (Saarland, Dortmund, Niedersachsen 
und Berlin). Diese Ergebnisse bieten konvergierende Anhaltspunkte für 
die Situation am Arbeitsmarkt. Vergleichsweise gute Chancen auf ein 
sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis bestehen im 
Hotel- und Gaststättengewerbe, im Reinigungs- und vereinzelt im Bau-
gewerbe (vgl. Isoplan 2005; Kühne/Rüßler 2000; Hadeed 2004). Das 
Gros der FluchtmigrantInnen, die in der Studie des Institutes für Men-
schenrechte befragt wurden, lebt von staatlichen Transferleistungen in 
Kombination mit prekären Jobs (vgl. Foda/Kadur 2005: 33). Bei befrag-
ten Unternehmen findet sich eine überraschend hohe Bereitschaft, 
FluchtmigrantInnen zu beschäftigen, da ihnen ein hohes Maß an Flexibi-
lität bei Arbeitseinsatz, Zeitregime und Belastungsfähigkeit zugeschrie-
ben wird (vgl. Kühne/Rüßler 2000; Isoplan 2005). Der „Erfolg“ von 
Flüchtlingen im niedrigqualifizierten Bereich wird durch die Erteilung 
von Arbeitsgenehmigungen der Arbeitsagenturen gerade in diese Berei-
che gefördert (vgl. Isoplan 2005: 171). Der primäre Sektor hoch qualifi-
zierter und zukunftsfähiger Arbeit bleibt AsylbewerberInnen wie aner-
kannten Flüchtlingen auch bei gegebener Qualifikation in der Regel ver-
schlossen (vgl. Kühne/Rüßler 2000).  

Die bisherigen Erkenntnisse über die Situation von Flüchtenden am 
Arbeitsmarkt weisen darauf hin, dass sie überwiegend prekär beschäftigt 
sind. Deshalb ist es nahe liegend, sich mit Fluchtmigration aus der  
Perspektive der Prekarisierung zu beschäftigen. Dadurch, dass Aus-
schluss und Integration primär über die Partizipation im Erwerbsystem 
definiert werden, können Migrationsphänomene bislang jedoch noch 
nicht systematisch in diesem Diskurs erfasst werden. In Castels Modell 
ist Erwerbsarbeit das zentrale Integrationsmedium, an das sich andere 
Integrationsmechanismen knüpfen. Um Migrationsphänomene systemat-
isch erfassen zu können, müssen migrationspolitische Steuerungspro-
zesse, wie ich sie an unterschiedlichen Stellen des Beitrags zum Thema 
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gemacht habe, systematisch mit Arbeitsmarktprozessen ins Verhältnis 
gesetzt werden. Dann wird sichtbar, wie im Zuge von Migrationen pre-
käre Positionen entstehen. Damit ist der konzeptionelle Rahmen eröff-
net, der es ermöglicht, Fluchtmigration mit Blick auf Prekarisierungs-
prozesse ins Auge zu fassen. Es ist zu fragen, inwieweit durch das Zu-
sammenspiel von nationalstaatlichen Steuerungspolitiken und Arbeits-
marktprozessen bestimmte Typen von Prekarisierung und „Überzählig-
keit“ entstehen. 

Flüchtlinge kommen in den Zonen Castels als „verordnete Überzäh-
lige“ und „verordnete Prekarier“ vor. Sie sind „verordnete Überzählige“ 
dadurch, dass sie faktisch über ein Arbeitsverbot temporär vom Arbeits-
markt ausgeschlossen sind; „verordnete“ Prekarier sind sie dadurch, dass 
ihnen durch migrationspolitische Restriktionen, wie den nachrangigen 
Zugang zum Arbeitsmarkt, in der Regel nur solche Arbeitsmöglichkei-
ten zur Verfügung stehen, die als prekär zu bezeichnen sind. Verknüpft 
man die Analyse von Migrationspolitiken mit der von Arbeitsmarktpro-
zessen, werden Relationen des Überzähligen und des Prekären sichtbar. 
Erwerbstätigkeit ist maßgeblich für Entfaltungschancen – dies zeigt die 
Debatte um „die Überzähligen“. Unter migrationspolitischen Gesichts-
punkten wird Erwerbstätigkeit maßgeblich sogar für Überlebenschan-
cen, wenn, wie im Zuge jüngster Regelungen, als Voraussetzung für ein 
unbefristetes Aufenthaltsrecht eine Erwerbstätigkeit von geduldeten 
Flüchtenden gefordert wird. 

5.  Schlussgedanken 

Einige Aspekte, die sich aus den vorangegangen Überlegungen ergeben, 
seien abschließend zusammengefasst: Ich habe versucht, deutlich zu 
machen, dass Fluchtmigration nur unzureichend in der soziologischen 
Debatte wahrgenommen wird. Einerseits werden Flüchtende in den De-
batten um soziale Exklusionen angeführt, um die Dramatik von gesell-
schaftlichen Gefährdungen deutlich zu machen, andererseits sind sie 
kaum Gegenstand von Untersuchungen. Die Skizze der Aufnahme-
situation veranschaulicht, dass sie in allen Lebensbereichen elementaren 
Einschränkungen unterworfen sind. Zunächst sind sie politisch für eine 
Integration gar nicht vorgesehen, was sie auch in der Migrationssozio-
logie, deren Fokus auf Integration und Arbeitsmigration liegt, mehr oder 
weniger unsichtbar macht. Analysen wiederum, wie die von Bauman 
und Agamben, die Fluchtmigration nur aus der Perspektive von Aus-
sichts- und Rechtlosigkeit betrachten, neigen dazu, Ausschluss festzu-
schreiben und Differenzierungen nicht in den Blick zu bekommen. Zum 
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Abschluss habe ich versucht, am Beispiel der Prekarisierungsforschung, 
die sich aus unterschiedlichen Gründen dazu anbietet, sich über gesell-
schaftliche Gefährdungen Gedanken zu machen, exemplarisch deutlich 
zu machen, wie FluchtmigrantInnen in theoretischen Modellen vor-
kommen könnten. Dies bringt einen Gewinn für „beide Seiten“, sowohl 
Migrations- wie Prekarisierungsforschung: Fluchtmigration kann auf 
differenzierte Weise sichtbar gemacht werden, der Prekarisierungsdis-
kurs kann über eine Verknüpfung von Arbeitsmarktdynamiken mit Mi-
grationspolitiken systematisch erweitert werden. 

Damit ist eine Möglichkeit entworfen, Fluchtmigration in die sozio-
logische Forschung zu integrieren. Die prekäre Lage von Flüchtlingen 
wird in diesem Theoriekonzept auf differenzierte Weise dargestellt, oh-
ne sie einerseits auf die eher mediale Logik der ausweglosen Extremsi-
tuation festzulegen, noch andererseits den gesellschaftlichen Ausschluss 
in der soziologischen Debatte zu reproduzieren.  
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